


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 182/2 VEP 
- Uedesheim, Deichstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 28.02.2001 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 Abs. 1 BauNVO ist innerhalb der mit SO - Son-
dergebiet überplanten Fläche nur ein Ausflugslokal nebst dem Objekt dienenden Nebenanlagen 
sowie einer Betriebswohnung zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung / Baugestaltung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Höhe der baulichen Anlagen für das 

EG - Erdgeschoß (Terrasse) auf max. 41,0m ü. NN (max. 3,85m), das 

OG - Obergeschoß auf max. 44,5m ü. NN (max. 7,35m) und das 

DG - Dachgeschoß auf max. 47,5m ü. NN (max. 10,35m), 

jeweils gemessen vom gemittelten Wert der zugehörigen öffentlichen Erschließungsanlage (Deich-
straße), begrenzt. 

Die Flächen der Zufahrten, Zuwegungen u. ä. sind nicht mitzurechnen, sofern sie mit im Sandbett 
verlegtem Pflaster mit großem Fugenanteil befestigt sind. 

3. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Gemäß § 9 Abs. 1 Ziffer 24 BauGB sind besondere bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor Lärm-
belästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben: 

Zur Minderung der Schallabstrahlung sind die Fenster von Gast- und Veranstaltungsräumen zur 
anliegenden Wohnbebauung mit einem Mindestschalldämmaß R'w,res. von 38 dB(A) vorzusehen. 

Eine Fensterlüftung des Veranstaltungssaales zur Deichstraße ist auszuschließen. Es sind lärm-
gedämmte Lüftungsanlagen mit einem Mindestschalldämmaß R'w,res. von 38 dB(A) vorzusehen. 
Ausnahmen von den Festsetzungen können gestattet werden, soweit durch einen anerkannten 
Sachverständigen nachgewiesen wird, daß geringere Maßnahmen ausreichen. 

* Eine Terrassennutzung außerhalb der festgesetzten überbaubaren Fläche ist nicht zulässig. Zum 
Schutz der Wohnnutzung der anliegenden Grundstücke (Gemarkung Uedesheim, Flur 3, Flur-
stücke 316 und 405) ist entlang der gekennzeichneten Grenze des Flurstücks 405, Flur 3 Gemar-
kung  Uedesheim. die Errichtung einer Sicht- und Lärmschutzwand als berankte Holzkonstruktion 
in einer Höhe von 2,0m festgesetzt. 

4. Ökologie (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB sind folgende Maßnahmen festgesetzt: 

Die im Planentwurf gekennzeichneten Baumstandorte (Pappeln) sind nach Prüfung der Stand-
sicherheit zu erhalten. Gegebenenfalls sind als Ersatz in gleicher Anzahl Bäume der Hartholzaue 
(Eiche, Stieleiche, Feldulme, Feldahorn) mit einem Mindest-Stammumfang von 20-25cm an Ort 
und Stelle zu ersetzen. 



Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ist die versiegelte Terrassenfläche der ehemaligen Rheinterrasse 
(Gemarkung Uedesheim, Flur 4, Flurstück 93 zu entsiegeln bzw. mit Bodensubstrat aufzufüllen und 
mit Ziersträuchern zu bepflanzen. 

Ausgleichsmaßnahmen sind auf einer ca. 418qm großen Teilfläche einer 3,3ha großen Acker-
parzelle im Bereich der Autobahnauffahrt A46 Neuss - Uedesheim und Himmelsberger Weg 
durchzuführen. 
Die Fläche ist zu 1/3 als Gehölzfläche im Bereich zur Autobahnböschung als in der Höhe abge-
stufter Gehölzstreifen mit Bäumen und Sträuchern der potentiell natürlichen Vegetation anzulegen. 
Innerhalb des Gehölzstreifens sind je 300qm Pflanzfläche ein Baum I. Ordnung Mindest-Stamm-
umfang 18-20cm und ein Baum II. Ordnung mindestens Heister 200-250cm Höhe sowie je 2qm 
mindestens ein Strauch 80-100 / 100-125cm Höhe zu pflanzen. Entlang des Gehölzstreifens ist auf 
mindestens 3m Breite ein Krautsaum zu entwickeln. 

Im Bereich der Ausgleichsfläche ist auf 2/3 der Fläche eine Glatthaferwiese und in den feuchten 
Bereichen dieser Fläche zeitweise wasserführende Hochstauden- und Binsen- oder Röhrichtflä-
chen zu entwickeln. 

Die Realisierung und Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen auf der Teilfläche des Flurstücks 43, 
Flur 8, Gemarkung Uedesheim ist im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt 
Neuss und dem Vorhabenträger rechtlich gebunden. 

5. Hinweise 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, 
d.h. Mauern, alte Gräber, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürli-
chen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. 

Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Neuss als Untere Denkmalbehörde und dem 
Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege anzuzeigen und die Entdeckungsstelle min. 3 Werktage 
in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW). 

Das Plangebiet liegt innerhalb der zukünftigen Wasserschutzzone III A der Wassergewinnungs-
anlage Rheinbogen. 

Das Plangebiet wird von den Deichschutzzonen I bis III gern. Deichschutzverordnung vom 
19.01.1982 erfaßt. 

* Die aufgrund des Ratsbeschlusses vom 15.09.2000 geänderten Festsetzungen, wurden in 
den Text eingearbeitet. 


